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Warum Bosnien und Herzegowina ıne
Verfassungsreform braucht

Sasa Gavricstudierte Politik- und Verwaltungswis-
senschaft In ONSTaNzZz. Serit 2006 ebht er wieder In
arajJeVOo, er die Nichtregierungsorganisation
„Sarajevo Open Centre leitet.

Mıt dem Vertrag Vo Dayton erhielt Bosnien und Herzegowina eine Ver-
Tassungs- und Verwaltungsstruktur, die den Belangen aller Volksgrup-
en echnung tragen sollte. In der Praxıs funktionieren die VOTr untizenn
Jahren Testgelegten Einrichtungen, wWIe der olgende Beitrag zeigt, Je-
doch MUur sehr schwerftällig und edurtfen grundiegender Reformen.

Bosnien und Herzegowina bekam m1t dem Daytoner Friedensabkom-
INnenNn 1995) e1in Verfassungssystem, das dem Land Frieden un
selbstständige Verwaltung gyarantıeren sollte Das Ziel, Frieden
schaffen, wurde auf jeden Fall ertfüllt. Schon ein Jahr ach dem Friedens-
1bkommen konnten die ersten Nachkriegswahlen stattfinden und der
Prozess der Rückkehr VO Flüchtlingen wurde eingeleitet. Seither leben
die Bürger 1n einem mehr der minder sicheren Umtfteld. Das Zzweıte Tiel
des Daytoner Friedensabkommens, mittelfristig eine selbstständige und
demokratisch legitimierte Verwaltung aufzubauen, I1USS jedoch 1INZW1-
schen als eın gescheitertes Projekt betrachtet werden. uch zwolf Mona-

ach den etzten allgemeinen Wahlen 1MmM Oktober 27010 1St eıne Parla-
mentsmehrheit, die die Staatsregierung tragen un bestätigen soll, nicht
1n Sicht Grofe Entwicklungsprojekte W1e€e der Autfbau eines Autobahn-
HELZECS; das Wiederbeleben des Bahnsystems der strukturelle Investit10-
He  © 1mM Energiebereich sind deswegen se1it Jahren blockiert.

Fın unvollendetes polıtisches System
Das auf Dayton zurückgehende Verfassungssystem ze1gt Z7Wwel zentrale
Elemente auf ZU eınen das Institut der bonstitutiven Volker un ZU
anderen einen stark dezentralen Föderalismus. Diese beiden Vertas-
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sungsprinzıpıien machen das Land einNZ1gartıg un arüber sind die
Politikwissenschaftler weltweit eIN1g einem der kompliziertesten
politischen 5Systeme der Welt

Die Verfassung und damit alle staatlichen Urgane bauen auf der Idee
des Bestehens der ZENANNLEN bonstitutiven Volksgruppen (konstitu-
t1vynı narodi) aut Die Trel konstitutiven Völker bilden die Basıs des
Staatsautbaus 1ın Bosnien und Herzegowina. Es andelt sich die Bos-
niaken (mehrheitlich Muslime), die Serben (mehrheitlich Orthodoxe)
und die roaten (mehrheitlich Ka-
tholiken). Die (proportionale) MVer:- Der Vertrag VOor) Dayton SCAUF A/nNes
tıreLuUNg dieser re1l Gruppen ISt 1n al- der Kompliziertesten Verfassungssyste-
len Staatsorganen (Parlament, Regie- der Welt
LUNS, Gerichte, Verwaltung) VOISCSC-
hen eıne der Idee ach sehr Serechte und ZzuLe Lösung für elıne Nach-
kriegsgesellschatft. De facto geht der Schutz der bollektiven Rechte der
reı staatstragenden ethnischen Gruppen jedoch aut Kosten der InNdivi-
nellen Rechte einer großen Gruppe VO bosnisch-herzegowinischen
Staatsbürgern. Eın Beispiel für diesen Menschenrechtsbruch werden WIr
spater m1t dem Fall Sejdic UN Fincı Bosnien UN Herzegowina, der
VOT dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ZUgunsten der
Kläger entschieden wurde, ansprechen.

Die gesamtstaatliche Ebene VO Bosnıien un Herzegowina 1STt
außerst schwach strukturiert. Atuf der ersten töderalen Ebene 1St das
Territorium des Landes in W Ee1 Entitäten (föderale Einheiten) aufgeteilt:
die Föderation Bosnien UuUnN Herzegowina FBiH) und die Republika
Srpska (RS, Serbische Republik) Wiährend ın der Republika Srpska die
Serben die absolute Mehrheit der Bevölkerung bilden (neben Pro-
zZzent Bosniaken und Prozent Kroaten), 1St die Föderation stärker g-.
mischt VO Bosniaken (ca Prozent) und TrOaAten (Ca 20 Prozent)
besiedelt; die Serben haben mıiıt Prozent faktisch einen Minoritäten-
STAatus

Die Republika Srpska 1St als ftöderale Einheit zentral aufgebaut und
gliedert sich welıter LL1UTT: 1ın Gemeinden (opstine). Im Gegensatz AZu oibt

in der Föderation eine weıltere töderale Ebene die zehn antone.
Diese bilden unabhängige töderale Einheiten mı1t klaren Zuständigkeiten
und eigenständigen Instıtutionen. Jeder der antone hat eine eıgene (:
setzgebung (Kantonalversammlung), vollziehende Gewalt (Kantonalre-
gierung) un eıgene Gerichte (Kantonal- un Gemeindegerichte). Nach
der Verfassung der Föderation Bosnien un: Herzegowinas FBiH)
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terliegt der Großteil der Zuständigkeiten nicht der föderalen Ebene, SOI1l-

ern den Kantonen, W 4S die staatliche Verflechtung och komplizierter
macht.

Nach einem internationalen Schiedsgerichtsspruch kam 1999 och
der Distrikt BrCko hinzu: eine selbstständige lokale Gebietskörperschaft,
die keiner der Entitäten Zzählt und direkt dem Zentralstaat unterglie-
ert 1St Damit xibt CS Gebietskörperschaften: den Gesamtstaat, Z7wel
Entitaten, zehn Kantone und eiınen Distrikt also insgesamt 14 Regıe-
runNngch und 14 Parlamente.

Nach der Verfassung Bosnien
und Herzegowinas 1STt der (sesamt-Z

L
Lukäa% L1UT!T für sehr wenı1ge Bereiche

ZLLLn
STr zuständig: Außenpolitik, Zölle,Z  “\N uzla Währung, Migration, Asyl/Flücht-W linge, internationale Gerichtskoope-

Sarajevo ratıon, Interentitäiätsverkehr und
E Kontrolle des Luttverkehrs. Alle
\Osta anderen Zuständigkeiten unterlie-

CIl der LDomäne der Entıtaten, kön-
NeN 1aber aut den Zentralstaat ber-
tragen werden, W1e€e CS der Fall

Die Shizze verdeutlicht ıIn vergröberter
mı1t der Verteidigung gCWESCH 1St

Form die Gebiete der Föderation Bos- 2006 wurden die entsprechenden
ıen und Herzegowina (weiß), der Re- Mıiınisterien auf Entitätsebene aufge-
publika Srpska (schraffiert) und des [Iıs- löst und eın Verteidigungsministe-trikts BrCkho (gestrichelte Linie). r1um Bosnien un: Herzegowi1nas

gegründet.
Das Oberhaupt des (zesamtstaates bildet die dreiköpfige Präsident-

schaft (PredsjedniStvo), die AUS Je einem Kepräsentanten der Fe1 konsti-
utıven Völker, einem Serben AaUsS der Republika Srpska un Je einem
Bosniaken und einem roaten AaUus der Föderation, esteht. Ebenso sind
auch 1mM Ministerrat (Vijece minıstara, gesamtstaatliche Regierung) alle
Te1 Völker je TEC1 Minister Aaus den8ı konstitutivenVölkern vertire-
Len. Sowohl auf gesamtstaatlicher als auch auft der Ebene der Entitäten
ex1istieren Zweikammerparlamente, eın Repräsentantenhaus und Je e1-

Völkerkammer. Im politischen 5>ystem Bosnien un Her-
ZEeZOWINaS nehmen die Völkerkammern eiıne esondere Rolle ein; da S1Ce
den Bosniaken und roaten 1n der Republika Srpska bzw den Serben 1n
der Föderation eiıne Schutzmöglichkeit ihrer Rechte bieten, die aber
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nıcht selten parteipolitischen 7wecken verfassungswidrig aUSSCNUTZL
wird

Indıviduell Menschenrechte der Fall Sejdic un incı
Bosnien un Herzegowina

Nachkriegsbosnien beruht auf der Idee der Gleichberechtigung und PIO*
portionalen Vertretung der T1 staatstragenden ethnischen Gruppen.
Genau 1aber dieser Schutz der kollektiven Rechte der Bosniaken, Kroaten
und Serben hat ZALF Diskriminierung einer großen Bevölkerungsgruppe
geführt, die in der bosnischen Verfassung als „Sonstige” (Ostali) be-
zeichnet werden. Wer 1St damit gemeınt? Neben der klaren Nichtzuge-
hörigkeit der nationalen Minderheiten (Roma, Juden, Montenegriner,
Slowaken, Polen USW.) den rel ethnischen Gruppen werden sehr oft
Z7wel heterogene Bevölkerungsgruppen VEISCHSCIL. Zum einem sind das
die Burger, die A4US CNANNLEN „Mischehen“ ethnisch gemischten
FEhen tTAamınen Schätzungen zufolge vab 7AES8 Zeit Titos in den bos-
nischen Grofstädten mehr als 3() Prozent ethnisch gemischte hen Zum
anderen gehören iın diese Gruppe die Bürger Bosniens, die eine klare
ethnische Abstammung haben (Beispiel: Beide Elternteile sind atholi-
sche Kroaten), die 1aber das Konzept der ethnischen Zugehörigkeit ab-
lehnen und 1eSs ebenso W1e€e die Zugehörigkeit einer Religionsge-
meinschaft als Privates empfinden. Diese Bürger wollen 1m politi-
schen Leben nıcht eiıner ethnischen Gruppe zugeordnet werden, sondern
bestehen auf ihre Eigendeftinition und
identitizieren sich oft als „Bosnier/ Einiıgen BevölkerungsgruppenHerzegowiner” Diese rel Teilgrup-
PCNH umftfassen ach Schätzungen mehr WIırd en polıtisches Mitspracherecht
als 400.000 Menschen bzw zehn Pro-

vorentnhalten

HCT der Bevölkerung. Jle diese Biüfr-
SCI werden hinsichtlich ihrer politischen Rechte diskriminiert. Eın prak-
tisches Beispiel: [)as kollektive Präsidentenamt wird direkt gewählt un:
besteht, W1€ bereits erwähnt, A4aUusSs Je einem Serben, rTroaten und Bosn1a-
ken Diejenigen Hüurger, die nicht diesen Gruppen gehören, also die
„SONstIgeEN“, können nıicht für dieses Amt kandidieren. Gleiches oilt auch
für die Völkerkammer 1MmM gesamtstaatlichen Parlament.

Genau dieser Diskriminierung haben der Rom Dervo Sejdic
und der Präsident der jüdischen Gemeinde Bosnien und Herzegowinas,
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Jakob Fincl; Bosnien und HMerzegowiına geklagt. Nachdem S1Ce alle
Rechtsmittel 1m Land ausgeschöpft hatten, wandten S1Ce sich den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ın Strafßburg, der 1ım B
zember 2009 eindeutig ihren unsten entschieden hat Bosnien und
HMerzegowina verstöfßt in Verfassung und Wahlgesetz die Euro-
päische Menschenrechtskonvention und entsprechende Protokalle und
diskriminiert damıit direkt die Angehörigen der nationalen Minderheiten
in Bosnien und Herzegowina. Der Staat 1Sst verpflichtet, innerhalb VO

sechs Onaten Verfassung und Wahlgesetz reformieren, Aass
wirklich alle Burger Bosnien un Herzegowinas Zugang allen
ÄIIItCI'II haben und damit ıhr DaSsS1ves Wahlrecht garantıert wird Dass
diese Entscheidung e1ines der Verfassungsprinzipien die Frage der hol-
lektiven Rechte einschränkt, liegt auf der Hand; AUS diesem
Grund hat sich die Umsetzung dieser Entscheidung bisher als eines der
orößten politischen Probleme in Bosnıien und Herzegowina herausge-
stellt un 1St immer och nıcht 1n Sicht

Bosnien und Herzegowina raucht also AaUus$s Z7wWwel Gründen eine Ver-
tassungsreform. Erstens mussen die Verfassung des (‚;esamtstaates eben-

W1€ die Verfassungen der Entitäten und der antone den yültigen
internationalen Menschenrechtsdokumenten, insbesondere der Klr
paischen Menschenrechtskonvention, anNgEPASSLT werden, damit jegli-
che orm einer individuellen Diskriminierung VO Staatsbürgern be-
seıtigen. / weitens AZuSBEl 1Ur durch eine klare Verfassungsreform eın
funktionierender Staat mI1t eıner starken gesamtstaatlichen Regierung
aufgebaut werden: diese ist die Voraussetzung dafür, Aass das and aut
dem Weg 1n d1€ europäische Integration kommt.!

Einstellungen der poliıtischen arteıen un
die Grenzen des (Un)Möglichen
Wie das Verfassungssystem, 1St auch die Parteienlandschaft ethnisch
gepragt Mehr der minder annn INan VO Trel ethnischen Parteieliten
sprechen.

Die bosniakische Parteielite umtasst die großen bosniakischen Par-
telen: die mehrheitlich bosniakische, WEEILN auch oftfiziell multiethnische

Vgl azu uch den nachstehenden Beitrag VO Tobias Flessenkemper.
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„Sozialdemokratische Partei“ un! die mittlerweile relativ g-
mäfßigte „Parte1i der Demokratischen Aktion- S1ie sind sich darin
eIN1g, 4SS das Land; WECNN sich wirklich enttfalten will, eine starke
Zentralisierung benötigt und daher besten ein Zentralstaat werden
sollte Möglich ware auch eine regional aufgebaute Struktur, die jedoch
nicht der bisherigen Föderation entsprechen dart Aufgrund dieser Vor-
stellungen kam schnell der Vorwurtf auf, die Bosniaken strebten als
oröfßte Volksgruppe die absolute Machrt Schon 1m Jjetzıgen 5System
haben S1e ihre Dominanz ausgespielt, 1m Zusammenhang mi1t der
W.hl] des kroatischen Präsidentschaftsmitglieds, be] der S1Ee aufgrund e1-
1eTr Lücke 1m Wahlgesetz den Willen der kroatischen Wiäihler-
mehrheit einen anderen Kandidaten wählten.

(senau dieser Vorftfall ISt einer der Gründe dafür, A4SSs sich die brodati-
sche Parteielite die „Kroatische Demokratische Gemeinschaft“
und die davon abgespaltene „Kroatische Demokratische Gemeinschaft
1990“ TDZ V den Bosniaken mehr un: mehr eingeengt fühlt
Als kleinste ethnische Gruppe in Bosnien un Herzegowina sind die
roaten 1n der Republika Srpska praktisch unsichtbar, während sS1e iın
der Föderation VO einer klaren bosniakischen Mehrheit dominiert WC1-=-

den Deswegen sind sich die großen kroatischen Parteien eInN1g: Füntzehn
Nachkriegs; ahre haben den roaten keine Gleichberechtigung gebracht,
daher ordern sS1e eine territoriale AÄAutonomie eine eigene Entität.

Die 1m Moment sicherlich weni1gsten flexible Parteielite ISt die
serbische. Angeführt VO ziemlich rechtsgerichteten „Bund der
abhängigen Sozialdemokraten“ (SNSD) und der „Serbischen Demokra-
tischen DPartei“ sind sich die
Parteien 1n einem eInN1g: Die Republi- FÜr dıe Serben ISt der Forthbestand derka Srpska darf auf keinen Fall infrage Republika Sroska uUuNa  Ingbar.gestellt werden. S1e 1St eiıne „KOnstan-
“  te während Bosnien un! Ferzego-
Ww1na elıne vorübergehende Lösung darstellt, die weiterhin bestehen
kann, aber nicht mMUSS. Die serbischen Parteien sind die weıtere
Stärkung des (sesamtstaates. S1ie sind sich durchaus 1m Klaren darüber,
Aass ihre Entitätsblockademechanismen den (sesamtstaat lihmen und
handlungsunfähig machen können.

OST-WE%T 263



Sasa Gavrıc

Vorschläge ZU einer Verfassungsreform
Bosnien UunN Herzegowind z ird zweiterhin 21n föderaler Staat Jeiben.
Die serbischen Parteien werden CS nNnıe zulassen, 4aSS die Republika SrpS-
ka aufgelöst wird Ihr Bestehen 1St eine Bedingung für das welıtere Beste-

Bruce-Lee-Statue in Mostar

Als weltweit Stadt hat Mostar der Kung-Fu-Legende Bruce Lee
November 2005 eın Denkmal DESECLZL. An dem Tag, dem der Filmschauspie-
ler 65 Jahre alt geworden ware, wurde 1n der herzegowinischen Stadt eine 1,/0
Meter oroße Bronzestatue enthüllt Auf dem steinernen Sockel stand die
schlichte Inschrift „Bruce LE& 1940 1973 Dein Mostar“ Initiert hatte das
Projekt, das VO der deutschen Kulturstiftung des Bundes finanziert WOI-
den WAar, die Nichtregierungsorganisation „Urban Movement Mostar“.

Mit der Errichtung der Statue wollte die Gruppe eın Zeichen die auch
ach Kriegsende tortdauernde Teilung der Stadt in eın kroatisches Westmostar
und ein muslimisches Ostmostar serizen Ihr Leiter Nino Raspudic erklärte,
AS5 die Wahl miıt Bedacht aut Bruce Lee getallen sel, „weil sich alle miıt ihm
identitizieren können“ Bosniaken, Kroaten un Serben. ber bereits weniıge
Taze ach der Enthüllung wurde die Statue schwer beschädigt, sodass S$1e ab-
gebaut werden MUSSTIE xSt 1m Februar 20141 kehrte die Statue für einen Tag
ach Mostar zurück. ans der Kung-Fu-Legende geben allerdings nicht auf
und haben eine Facebook-Gruppe Z141 Rückkehr VO: 1TUuCce Lee ach Mostar
1Ns Leben geruten.

Stefan Kube
hen Bosnıien un Herzegowinas. Auf der anderen NSeite hat sich die
Föderation Bosnien und Merzegowi1inas als HAT bedingt regierbar erwı1ıie-
SC  > Die klare bosniakische Mehrheit regılert diese Entität oft ziemlich
eigenmächtig, W as bei den kroatischen Parteien immer wieder ( Z
triedenheit führt Eine territoriale Autonomie der roaten 1n orm einer
eigenen Entität 1n den Gebieten, S1Ce die Mehrheit haben, könnte die
politische Instabilität 1mM Land verringern, allerdings auch als ein Schritt
ZUT weılteren Schwächung und Destabilisierung des (zesamtstaates VC1I-

standen werden. Der Föderalismus oll un I11.USS der territorialen AÄAuto-
nomı1e der verschiedenen Gruppen NnNutzZen, darf jedoch niıcht den (z6+
SATMALESEAQRT blockieren. Eine Reform der Gebietskörperschaften I1USS MIt
einer Verringerung ihrer Zahl einher gehen, damit Bosnıien und Herze-
Z0OW1Na 1administrativ einfacher, effizienter und kostengünstiger regier-
bar wird
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Die bollektiven Rechte sind beizubehalten, doch MUSSEN S$ZE ZugQuUuNStieEN
der individuellen Rechte eingeschränkt und duürfen nicht missbraucht
zwerden. [)as Prinzip der Gleichberechtigung der CI ethnischen Grup-
PpCH 1st auch künftig beizubehalten. Eın rein liberal-bürgerliches Gesell-
schaftskonzept lässt sich 1n Bosnien un Herzegowina nıcht realisieren.
Die kollektiven Rechte mussen aber Z Wahrung der individuellen
Menschenrechte eingeschränkt werden.

Fın Vorschlag zur Reform der Prasiıdentsc  ft und
der Voölkerkammer

Die Präsidentschaft Bosnien un Herzegowinas, die bisher AUS Je einem
Bosniaken, TrOoOaten und Serben bestand, I1USS$5 reformiert werden,
jedem Büurger den Zugang diesem Amt ermöglichen. Am eintach-
Sten ware CD, WECNN I1l das bisher relativ starke Präsidentschaftsamt
umgestaltet, ass alle wichtigen Zuständigkeiten die Reglerung (Mi-
nisterrat) übergehen. Statt der Präsidentschaft könnte I11L1all ann einen
indirekt vewählten Präsidenten mı1t rein reprasentatıven Funktionen
einführen, dessen Besetzung der geringen politischen Bedeutung
vermutlich problemlos verlaufen wuürde.

Die Völkerkammer 1m gesamtstaatlichen Parlament ISt Z Schutz
der kollektiven Rechte eingerichtet. Die rel Klubs (Fraktionen) des
bosniakischen, kroatischen un serbischen Volkes arbeiten gleichbe-
rechtigt 1n der Gesetzgebung und entscheiden darüber, inwlieweIit CIn
Gesetz die kollektiven Interessen einer Volksgruppe verstöfßt. In
den tfüntfzehn Jahren des Bestehen der Völkerkammer hat sich dieses
remium jedoch als völlig überflüssig erwiesen. da das nNnstrument des
Schutzes der kollektiven Rechte in wenıger als zehn Fällen ZUuU JTragen
kam diese Kammer könnte daher gallz abgeschafft werden. Um den
Schutz der kollektiven Rechte annn sich hne Weiteres auch die isheri-
SC Repräsentantenkammer, SCIHLAUCI gESaAgL der dortige Verfassungs-
rechtsausschuss, kümmern. Dieser Ausschuss könnte sSOmıt, bevor eın
Gesetz 1ın die Kammer kommt, arüber entscheiden, inwiewelt CS
den Schutz der kollektiven Rechte verstöfßt. Damit würde Ianl diesen
Schutz beibehalten und die Diskriminierung VO Bürgern, die keine Bos-
niaken, roaten der Serben sind, wirkungsvoll verhindern.
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